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Bitte beachten Sie, dass es sich bei der nachfolgenden Rahmenstudien- und
-priifungsordnung um die zum Zeitpunkt des Erlasses der studiengangspe-
zifischen Bestimmungen aktuelle Fassung handelt und diese ausschlieBlich
zu Informationszwecken mit abgedruckt wird. Anderungen auf Verweise in-
nerhalb der Ordnungen kénnen daher abweichen.

Bitte informieren Sie sich ggf. iiber die zum Zeitpunkt Ihrer Einschreibung
gliltige Rahmenstudien- und -priifungsordnung.



Rahmenstudien- und -priifungsordnung
fur das Masterstudium an der Hochschule Merseburg

Auf Grundlage des § 13 Abs. 1 in Verbindung mit dem § 67a Abs. 2 Buchstabe f des Hoch-
schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA 2021, 368,
369) in der jeweils geltenden Fassung hat die Hochschule Merseburg nachfolgende Rahmen-
studien- und -prifungsordnung flr das Masterstudium an der Hochschule Merseburg erlas-
sen:
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§1

Geltungsbereich der Rahmenstudien- und -priifungsordnung

Die Bestimmungen der Rahmenstudien- und -prifungsordnung gelten fiir das Master-
studium an der Hochschule Merseburg. Sie regelt die grundlegenden Strukturen des
Masterstudiums.

Die jeweiligen studiengangspezifischen Bestimmungen definieren Ziele und Inhalte, Zu-
gangsvoraussetzungen, die curricular festgelegten Anforderungen sowie den Studien-
verlauf. Dabei kénnen aus sachlichen Grinden durch die Fachbereiche abweichende
Regelungen zur Rahmenstudien- und -priifungsordnung getroffen werden, soweit diese
Ordnung die Fachbereiche dazu ermachtigt.

§2

Ziel des Studiums

Das Studium im Rahmen von gestuften Bachelor- und Masterstudiengdngen wird den
Studierenden unter Berlicksichtigung der Anforderungen und Veranderungen in der Be-
rufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden so vermit-
teln, dass sie zu fundierter Urteilsfahigkeit, zur kritischen Einordnung der Erkenntnisse
und zu verantwortlichem Handeln befahigt werden. Das Masterstudium ist berufsquali-
fizierend.

Im Masterstudium werden die grundlegenden Methoden, Fragestellungen und Theorien
der Fachwissenschaften vermittelt. Ziel des Studiums ist die Fahigkeit, das erworbene
Wissen berufsfeldspezifisch anzuwenden und zu vermitteln. Dabei wird im Studium zu-
nachst auf die Pluralitdt moglicher Berufsfelder Bezug genommen.

Weiteres dazu regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen.

§3
Mastergrad

Nach erfolgreichem Abschluss aller Leistungen des Masterstudiums verleiht die Hochschule
Merseburg den akademischen Grad eines Masters. Die genaue Bezeichnung des Grades re-
geln die jeweiligen studiengangspezifischen Bestimmungen.

Uber die Verleihung des Mastergrades stellt die Hochschule Merseburg eine Urkunde aus.
Weiteres dazu regelt § 21.

(1)

(2)

§4

Zulassung

Zum Masterstudiengang wird zugelassen, wer Uber die in § 27 HSG LSA genannten
Voraussetzungen verfiligt, dazu zahlen u. a. die allgemeine Hochschulreife, die fachge-
bundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Fiir den Hochschulzugang ohne
Hochschulzugangsberechtigung gelten darlber hinaus die Bestimmungen der Priifungs-
ordnung zur Feststellung der Studienbefahigung besonders befdahigter Berufstatiger
ohne Hochschulzugangsberechtigung der Hochschule Merseburg.

Bewerber und Bewerberinnen, welche einen ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss mit 180 ECTS-Punkten nachweisen und sich fiir einen Masterstudiengang mit
90 ECTS-Punkten bewerben und die Zugangsvoraussetzungen grundsatzlich erftllen,
kénnen nach Prifung durch die zustdndige Auswahlkommission oder der nach der je-
weiligen Prifungsordnung zustandigen Stelle mit individuellen Auflagen zum Erwerb von
Kompetenzen im Umfang von 30 ECTS-Punkten zugelassen werden. Die Auflagen
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muissen sich an den nachgewiesenen Kompetenzen der/des jeweiligen Studierenden
und der im gewahlten Studiengang zu vermittelInden Kompetenzen nach dem zum Zeit-
punkt der Bewerbung glltigen Modulhandbuch orientieren. Die Erflillung entsprechen-
der Auflagen ist bis zur Beantragung der Abschlussprifung im Dezernat fir Akademi-
sche Angelegenheiten nachzuweisen. Es gelten die prifungsrechtlichen Bestimmungen
des gewahlten Studienganges. Im Zulassungsbescheid ist in geeigneter Form auf die
individuellen Auflagen hinzuweisen.

(3) Die studiengangspezifischen Bestimmungen kénnen weitere Zulassungsvoraussetzun-
gen vorsehen.

(4) Zulassungsbeschrankungen flir einzelne Studiengange bleiben unberihrt.

§5

Wechselbestimmungen

Auf Antrag an den Prifungsausschuss kénnen Studierende innerhalb der Prifungsordnung
respektive den studiengangspezifischen Bestimmungen innerhalb eines Studienganges wech-
seln. Der Antrag ist bis zum Ende des vorhergehenden Semesters flir den Wechsel zum Som-
mersemester bis zum 31.03. bzw. zum Wintersemester bis zum 30.09. zu stellen. Wird der
Antrag nicht fristgerecht abgegeben, ist ein Prifungsordnungsversionswechsel erst wieder
im ndchsten Semester moglich. Der Wechsel in die neue Priifungsordnung bzw. in die neuen
studiengangspezifischen Bestimmungen ist bis zur Antragstellung auf Zulassung zur Master-
arbeit/Bachelorarbeit jederzeit mdéglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen der Ordnung,
in welche der Wechsel vollzogen werden soll, erfillt sind. Es kann nur in die letzte glltige
Fassung der Prifungsordnung respektive studiengangspezifischen Bestimmungen gewechselt
werden. Ein Wechsel zuriick in eine dltere Prifungsordnungsfassung oder in dltere studien-
gangspezifische Bestimmungen ist nicht zulassig.

§6

Studienbeginn

Die Lehrangebotsplanung ist in der Regel auf einen Studienbeginn im Wintersemester aus-
gerichtet. Das Studium kann nach MaBgabe der studiengangspezifischen Bestimmungen zum
Winter- oder Sommersemester aufgenommen werden.

§7

Regelstudienzeit, Module und Leistungspunktesystem

(1) Die Regelstudienzeit eines Masterstudiums an der Hochschule Merseburg betragt ein-
schlieBlich aller Priifungen und der Masterarbeit in der Regel 3 Semester. Davon kdénnen
in Ausnahmefallen durch die Fachbereiche abweichende Regelstudienzeiten definiert
werden. Jedoch darf die Regelstudienzeit nicht 3 Semester unterschreiten bzw. 8 Se-
mester Uberschreiten. Die §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und die
Fristen fir den Bezug von Erziehungsgeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz (BEEG) sind zu beachten. Die Fachbereiche haben die studiengangspezifischen
Bestimmungen so zu gestalten, dass das Masterstudium in der Regelstudienzeit mit den
Prifungen, der Masterarbeit und dem Kolloquium abgeschlossen werden kann.

Fir Studierende, welche im Sommersemester 2020, im Wintersemester 2020/21
und/oder im Sommersemester 2021 in einem Studiengang an der Hochschule Merseburg
immatrikuliert waren, gilt eine von der Regelstudienzeit abweichende, um jeweils ein
Semester verlangerte besondere Regelstudienzeit.

(2) Das Studium ist modularisiert. Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene
Lehr- und Lerneinheit, die zu einer auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teil-
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(3)

(4)

qualifikation fahrt. Module kdénnen sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen zu-
sammensetzen.

Der Umfang der Module wird Uber den Arbeitsaufwand der Studierenden bestimmt und
in ECTS-Punkte gemaB dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
angegeben. Der Begriff der ECTS-Punkte wird im Folgenden mit CP abgekdrzt.

Fir einen erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums sind unter Beriicksichtigung des
vorangegangenen Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 Cre-
dits (ECTS-Punkte) zu erwerben.

Credits werden nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand der Studieren-
den berechnet. Unter den erforderlichen studentischen Arbeitsaufwand fallen die Zeiten
fur die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes (Selbststudium) und die Zeiten zur Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen und Prifungen im Prasenzstudium als auch in Fernbe-
treuung Uber das Internet/E-Learning (Kontaktstudium). Als durchschnittliche Arbeits-
belastung werden 1.800 Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Pro Studienjahr sind
60 Credits, d. h. pro Semester 30 Credits zu erwerben. Fir den Erwerb eines Credits
wird in der Regel ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. Die studien-
gangspezifischen Bestimmungen kénnen abweichende Regelungen dazu vorsehen.

(5) Studierenden, die bis zum Beginn des 3. Semesters nicht mindestens 30 Credits oder

(6)

(7)

(8)

(9)

bis zum Beginn des 5. Semesters nicht mindestens 60 Credits erreichen, wird ein Ori-
entierungsgesprach nahegelegt. Ndheres hierzu ist in den studiengangspezifischen
Bestimmungen bekannt zu geben. Insbesondere kdnnen die studiengangspezifischen
Bestimmungen vorsehen, dass der Betroffene zu einem Beratungsgesprach eingeladen
wird.

Bei der Ermittlung der Studienzeiten, die fir die Einhaltung der in Absatz 5 genannten
sowie im weiteren Rahmen vorliegender Rahmenprifungsordnung definierten Fristen
maBgeblich sind, werden Verldangerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht
berlcksichtigt, soweit sie

1. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes, mindestens fiir die Inan-
spruchnahme der Fristen entsprechend der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes (MuSchG) sowie der Fristen fiir den Bezug von Erziehungsgeld nach dem
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG),

2. durch Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmaBig vorgesehenen Gremien einer
Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerkes oder

3. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von dem bzw. der Studierenden
nicht zu vertretenden Griinde

bedingt waren. Die Pflicht zum Erbringen der Nachweise nach den Satzen 1 bis 3 obliegt
den Studierenden.

Credits eines Moduls werden nur insgesamt und nur dann vergeben, wenn alle gefor-
derten Leistungen erfolgreich erbracht worden sind, d. h. mindestens mit ,ausrei-
chend" (4,0) bewertet wurden.

Ein Modul erstreckt sich in der Regel Uber ein oder zwei Semester; in besonders be-
grindeten Ausnahmefallen kann sich ein Modul auch tUber mehrere Semester er- stre-
cken.

Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere
von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren anderen
Modulen, abhangig gemacht werden.



(10)

(11)

(12)

(13)

Die von den Studierenden zu erbringenden Prifungsleistungen sind in den studien-
gangspezifischen Bestimmungen festgelegt, insbesondere die Prifungsform, die Teil-
nahmevoraussetzung sowie deren Gewicht bei der Bildung der Gesamtnote. In den Mo-
dulbeschreibungen werden die Studieninhalte des entsprechenden Moduls festgelegt.
Die Modulbeschreibungen sind in Modulhandbiichern zu veréffentlichen bzw. im ent-
sprechenden elektronischen Prifungsmanagementsystem zu hinterlegen. Das Modul-
handbuch eines Studiengangs ist durch den Fachbereichsrat zu beschlieBen.

Der Modulkoordinator bzw. die Modulkoordinatorin erstellt die Modulbeschreibung mit
Angaben zu:

- Lehrveranstaltungen

- Lehrinhalten

- Lehrformen

- Verteilung der Lehrinhalte auf Prasenz- und Selbststudienphasen

- Prifungsleistungen/Prifungsmodalitaten

Der Modulkoordinator bzw. die Modulkoordinatorin klért alle Fragen, die sich auf Ein-
zelheiten, insbesondere zur inhaltlichen Abstimmung und auf organisatorische Aspekte
zu dem jeweiligen Modul beziehen. Der fiir das Modul zustandige Fachbereich ernennt
Uber den Fachbereichsrat den Modulkoordinator bzw. die Modulkoordinatorin aus dem
Kreise der prifungsberechtigten Personen des entsprechenden Moduls; in der Regel ist
dies der fir das Lehrgebiet berufene Professor bzw. die flir das Lehrgebiet berufene
Professorin.

Der Fachbereich veréffentlicht die Wahlmodule bis zum Ende des vorangehenden Se-
mesters. Vertiefungs- und Studienrichtungen sowie Wahlmodule werden bei einer Teil-
nehmerzahl von mindestens 10 Studierenden durchgefiihrt. In begriindeten Ausnah-
mefallen kénnen vom Dekan bzw. von der Dekanin andere Regelungen getroffen wer-
den.

Studiengange eines Fachbereiches kédnnen, um einen geordneten Studienbetrieb zu ge-
wahrleisten bzw. das zur Einhaltung der Studien- und Prifungsordnung des jeweiligen
Studiengangs notwendige Lehrangebot sowie die Qualitat in Lehre und Studium sicher-
zustellen, in gesonderten Ordnungen den Zugang und die Zulassung zu den Lehrver-
anstaltungen regeln, wenn bei einer Lehrveranstaltung, einer Vertiefungsrichtung oder
einem Studienabschnitt aufgrund didaktischer und methodischer Erfordernisse oder aus
sonstigen kapazitdaren Griinden eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist und
die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen die Aufnahmezahl Gbersteigt.

Fir die Feststellung, dass die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen die Aufnahmezahl
Ubersteigt, sind nachfolgende GruppengréBen heranzuziehen:

- Vorlesung: 60 Bewerber bzw. Bewerberinnen
- Seminare: 25 Bewerber bzw. Bewerberinnen
- Ubungen/Praktika: 15 Bewerber bzw. Bewerberinnen

Die Kriterien sowie die weitere Verfahrensausgestaltung sind durch die Fachbereiche in
einer entsprechenden Auswahlordnung festzulegen.

Das Nahere regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen.

FlGr besonders befdhigte Studierende, Leistungssportler bzw. Leistungssportlerinnen mit
Kaderstatus und Studierende mit einer kdrperlichen Behinderung oder einer erheblichen
korperlichen, gesundheitlichen oder vergleichbaren Beeintrachtigung, die langerfristig
ist, kann der Prifungsausschuss auf schriftlichen Antrag und in Absprache mit dem bzw.
der Studierenden Sonderstudienpléane vereinbaren. Vergleichbare Beeintrachtigungen
liegen u. a. bei schwangeren oder alleinerziehenden Studierenden vor.



§8

Auslandsstudium und Mobilititssemester

Die Studierenden kénnen ein Auslandssemester bzw. Mobilitatssemester Studiensemester ab-
solvieren. Diesbezlglich wird ihnen die Mdglichkeit eingeraumt, die Prifungsleistungen eines
Semesters (30 Leistungspunkte/ECTS) an einer auslandischen oder anderen deutschen Hoch-
schule abzuleisten. Auf der Basis des Studienangebotes der anderen Hochschule wird vor An-
tritt des betreffenden Semesters vom Fachbereich flir Auslandsstudien in Absprache mit dem
Prifungsausschuss ein Studienvertrag (Learning Agreement) erstellt, das mdglichst dem Stu-
dienprogramm des entsprechenden Semesters entspricht. Er enthélt die Aufstellung der Mo-
dule, die mit Leistungspunkten/ECTS-Punkten zu belegen sind und wird von dem bzw. der
Studierenden, dem bzw. der Verantwortlichen des Fachbereichs flir Auslandsstudien sowie
vom Prifungsausschussvorsitzenden unterzeichnet.

§9

Studienberatung

(1) Eine Beratung zu Fragen der Studieneignung und Studienorientierung sowie insbeson-
dere die Information Uber Studienmdglichkeiten, Studieninhalte, Studienaufbau und
Studienanforderungen erfolgt durch die Allgemeine Studienberatung der Zentralen
Hochschulverwaltung im Dezernat fir Akademische Angelegenheiten.

(2) Eine fachbezogene und studienbegleitende Studienberatung wird von den Fachbereichen
der Hochschule Merseburg angeboten. Sie unterstlitzt die Studierenden insbesondere in
Fragen der Studiengestaltung, der Studientechniken und der Wahl von Wahlpflichtmo-
dulen. Hierflir stehen die von den Fachbereichen beauftragten Personen zur Verfligung.

(3) In Prifungsangelegenheiten findet eine Information der Studierenden insbesondere
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zentralen Priifungsamtes des Dezernates
fur Akademische Angelegenheiten statt.

§10
Individuelles Teilzeitstudium

Die Hochschule Merseburg eroffnet Studierenden die Méglichkeit, ein geregeltes Teilzeitstu-
dium zu absolvieren, welches mit der Halfte der regelmaBigen Prifungsleistungen zu absol-
vieren ist. Studierende, die ein Teilzeitstudium aufnehmen, integrieren sich in den Studien-
und Vorlesungsbetrieb des Vollzeitstudiums. Mit dem Teilzeitstudium wird eine transparente
Verlangerung der Regelstudienzeit bewirkt. Die Regelungen in der jeweils geltenden Studien-
und Prifungsordnung bleiben hiervon unberihrt. Naheres regelt hierzu die Rahmenordnung
flr ein individuelles Teilzeitstudium an der Hochschule Merseburg (RO-ITS).

g 11
Priifungsausschuss

(1) Fardie Organisation der Priifungen und fiir die Wahrnehmung der durch diese Priifungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben ist ein Priifungsausschuss des Fachbereiches oder ein
studiengangspezifischer Prifungsausschuss zu bilden. Ein studiengangspezifischer Pri-
fungsausschuss kann auch von mehreren Fachbereichen gebildet werden. Ein Aus-
schuss kann auch fir mehrere Studiengange zusténdig sein.

(2) Die Prifungsausschiisse achten darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsord-
nungen eingehalten werden. In regelmaBigen Abstdanden berichtet der Prifungsaus-
schuss dem Fachbereichsrat tiber die Entwicklung der Prifungspraxis, der Studienzeiten



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

und gibt Anregungen zur Reform der Priifungs- und Studienordnungen sowie der Stu-
dienplane.

Die gegebenen Anregungen sind auch in der jahrlich durchzufiihrenden Studiengangs-
konferenz zu bericksichtigen. Fir die Einberufung und Durchfiihrung der Studiengangs-
konferenz ist der fir den Studiengang zustandige Prifungsausschuss zustandig. Sie ist
fachbereichsoffen und soll den Austausch zwischen den Lehrenden und den Studieren-
den beférdern und zur Studiengangsentwicklung beitragen. Dafiir sind die neben den
durch den Prifungsausschuss zusammengetragenen Daten auch die Informationen,
welche im Rahmen des integrierten Qualitatsmanagements an der Hochschule Merse-
burg erhoben werden, fiir die Uberpriifung der Studienqualitdt und Studierbarkeit zu
bertcksichtigen.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Priifungs-
leistungen beizuwohnen.

Der Prifungsausschuss setzt sich aus der Gruppe der Professoren bzw. Professorinnen,
der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen gemaB § 33a Abs.
1 Satz 1 Nrn. 2 - 3 HSG LSA und einem studentischen Vertreter bzw. einer studentischen
Vertreterin zusammen. Dabei ist die Mitgliederzahl der Professoren bzw. Professorinnen
so zu bestimmen, dass sie mindestens Uber die absolute Mehrheit der Stimmen verfi-
gen. Der bzw. die Vorsitzende sowie sein Stellvertreter bzw. seine Stellvertreterin mus-
sen Professor bzw. Professorin sein. Bei Entscheidungen, die Leistungsbewertungen und
die Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungen betreffen, wirkt der studentische
Vertreter bzw. die studentische Vertreterin nicht mit, soweit er bzw. sie nicht die Qua-
lifikation unter § 12 Abs. 4 des HSG LSA erflllt. Die Amtszeit der Mitglieder betragt 4
Jahre, die des studentischen Mitglieds 1 Jahr.

Der bzw. die Vorsitzende, der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin, die weiteren Mit-
glieder des Prifungsausschusses sowie deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen
werden durch den Fachbereichsrat bestellt. Der bzw. die Vorsitzende flihrt die Geschafte
des Prifungsausschusses.

Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht offentlich. Andere Mitglieder der
Hochschule kénnen auf Einladung an den Sitzungen beratend teilnehmen.

Der bzw. die Vorsitzende des Priifungsausschusses beruft die Sitzungen des Ausschus-
ses ein. Er bzw. sie ist befugt, unaufschiebbare Entscheidungen allein zu treffen. Hier-
von hat er bzw. sie den Prifungsausschuss unverziiglich in Kenntnis zu setzen. Darliber
hinaus kann der Priifungsausschuss einzelne Aufgaben seinem bzw. seiner Vorsitzenden
zur selbstandigen Erledigung widerruflich Gbertragen.

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder schriftlich unter
Einhaltung der Ladungsfrist von drei Werktagen geladen sind und mindestens die Halfte
der Mitglieder anwesend ist. Er beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen giltigen
Stimmen seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des bzw. der
Vorsitzenden oder, in seiner bzw. ihrer Abwesenheit, die Stimme des Stellvertreters
bzw. der Stellvertreterin. Uber die Sitzungen des Priifungsausschusses wird ein Proto-
koll gefiihrt; ein Protokollexemplar wird dem Prifungsamt zugestellt.

Belastende Entscheidungen des Priifungsausschusses sind dem bzw. der betreffenden
Studierenden unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.

Die Mitglieder des Prifungsausschusses und deren standige Vertreter unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Pri-
fungsausschusses zur Amtsverschwiegenheit zu verpflichten, sofern sie nicht im 6ffent-
lichen Dienst stehen.



(11)

(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Der Prifungsausschuss ist Behérde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und Verwal-
tungsprozessrechtes.

Ndheres regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen.

§12
Priifer und Priiferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen

Der Prifungsausschuss bestellt die Priifer bzw. Priferinnen und Beisitzer bzw. Bei-
sitzerinnen. Zur Abnahme von Priifungen ist jede nach § 12 Abs. 4 HSG LSA priifungs-
berechtigte Person befugt.

Priifer bzw. Priferinnen sowie Beisitzer bzw. Beisitzerinnen sind in ihrer Prifungstatig-
keit unabhangig.

Prifungsleistungen werden in der Regel von mindestens zwei Priifern bzw. Priferinnen
bewertet. Miindliche Prifungen kénnen gemaB § 12 Abs. 5 HSG LSA abweichend davon
auch von einem Priifer bzw. einer Priferin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers
bzw. einer sachkundigen Beisitzerin abgenommen werden. Uber die mundliche Pri-
fungsleistung ist ein Protokoll zu fihren.

Der bzw. die Vorsitzende des Priifungsausschusses sorgt dafiir, dass dem Kandidaten
bzw. der Kandidatin die Namen der Prifer bzw. Priferinnen und die Termine der Pri-
fungen rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Fur Prifer bzw. Priferinnen und Beisitzer bzw. Beisitzerinnen gilt § 11 Abs. 10 entspre-
chend.

§13
Priifungsamt

Die Hochschule Merseburg richtet ein zentrales Prifungsamt ein, das alle Studiengdnge
der Hochschule Merseburg betreut.

Das Prifungsamt organisiert die administrative Vorbereitung und Durchfiihrung der Prii-
fungsverfahren auf Basis der Zuarbeit des jeweiligen Fachbereiches und realisiert die
Prifungsdatenverwaltung. Es fertigt die Zeugnisse und Urkunden der Hochschule Mer-
seburg aus und unterstitzt die Prifungsausschiisse bei der Erflillung ihrer Aufgaben im
administrativen Bereich. Des Weiteren kontrolliert das Prifungsamt die konkrete An-
wendung der Studien- und Prifungsordnung und koordiniert bei Fragen zum Prifungs-
geschehen von fachbereichsiibergreifender Bedeutung wie bspw. von Verfahrensvor-
schriften oder der einheitlichen Auslegung und Handhabung von Regelungen. Darlber
hinaus unterstitzt und berat das Prifungsamt die Fachbereiche in Priifungsangelegen-
heiten.

g§ 14
Anrechnung von Studienzeiten,
Studien- und Priifungsleistungen sowie
auBerhochschulischen Qualifikationen

An einer Hochschule im In- oder Ausland erbrachte Studienzeiten, Studien- und Pri-
fungsleistungen sind von der Hochschule Merseburg auf Antrag anlasslich der Aufnahme
und Fortsetzung eines Studiums oder der Ablegung von Prifungen anzuerkennen, sofern
keine wesentlichen Unterschiede zu den an der Hochschule Merseburg nachzuweisenden
Kenntnissen und Kompetenzen bestehen. Die Verantwortung fir die Bereitstellung hin-
reichender Informationen obliegt der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller. Die Beweis-
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last, dass ein Antrag nicht die entsprechenden Voraussetzungen erfillt, liegt bei der die
Bewertung durchfiihrenden Stelle. Die Anerkennung einer Prifungsleistung kann abge-
lehnt werden, sofern an der Hochschule Merseburg flir diese Priifungsleistung bereits ein
Prifungsrechtsverhaltnis besteht oder eine Prifung endgiltig nicht bestanden wurde.

Studienzeiten, Studien- und Prifungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen und in
einem Studiengang an einer Einrichtung, die Hochschulbildung vermittelt und von der
zustdndigen Behorde des jeweiligen Staates als zu seinem Hochschulsystem gehérend
anerkannt ist, werden auf Antrag angerechnet, soweit zu denen, die sie ersetzen wir-
den, keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen fest-
gestellt und begriindet werden kénnen. Es gelten die Bestimmungen der Lissabon Kon-
vention vom 11. November 1997, die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen
von Hochschulkooperationsvereinbarungen.

Fir die Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungen, die in staatlich anerkannten
Fernstudien, in vom Land Sachsen-Anhalt mit den anderen Landern und dem Bund ent-
wickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsaka-
demien oder in einem weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gelten die Ab-
satze 1 und 2 entsprechend.

AuBerhochschulische Kompetenzen kénnen unter den in § 15 Abs. 4 HSG LSA genann-
ten Voraussetzungen auf Antrag und nach MaBgabe der studiengangspezifischen Best-
immungen des Studiengangs angerechnet werden. Insgesamt dirfen nicht mehr als 50
v.H. des Studiums durch diese auBerhalb der Hochschule erworbenen Kenntnisse und
Fahigkeiten ersetzt werden. Werden auBerhalb eines Studiums erworbene Qualifikatio-
nen angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anerkennung der entsprechenden
Studienzeiten.

Studierenden, die aufgrund einer Einstufungspriifung gemaB § 15 Abs. 1 HSG LSA be-
rechtigt sind, das Studium in einem héheren Fachsemester aufzunehmen, werden die
in der Einstufungsprifung nachgewiesenen Kenntnisse und Fahigkeiten auf die Studien-
leistungen angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis Uber die Einstufungspriifung
sind bindend.

Werden Studien- und Prifungsleistungen angerechnet, sind die Noten zu lbernehmen
bzw. umzurechnen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Flr die Um-
rechnung der im Ausland erbrachten Leistungen (Noten) in das deutsche Notensystem
ist in der Regel die ,modifizierte bayrische Formel* anzuwenden. Bei unvergleichbaren
Notensystemen wird der Vermerk ,bestanden™ aufgenommen. Die Anrechnung wird im
Zeugnis gekennzeichnet.

Auf schriftlichen Antrag des bzw. der Studierenden entscheidet Gber die Anrechnungen
von Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungsleistungen der zustandige Priifungs-
ausschuss. Die flir die Anrechnung erforderlichen Unterlagen hat der bzw. die Studie-
rende im Antragsverfahren vorzulegen.

Der Antrag auf Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungen muss bis zum Ende
des dritten Semesters des Studiengangs im Priifungsamt gestellt werden. Davon ab-
weichende Fristen gelten flir Antrdage, die sich auf Leistungen beziehen, die hochschul-
extern und im Laufe des Studiums erbracht werden (z. B. Auslandssemester). Die ent-
sprechenden Fristen hierflir sind in den studiengangspezifischen Bestimmungen zu re-
geln. Auf Antrag kann die Entscheidung Uber die Anrechnung solcher Leistungen vorab
getroffen werden. Ein zwischen dem Kandidaten bzw. der Kandidatin und dem Priifungs-
ausschuss abgeschlossenes Learning Agreement ersetzt Antrag und Bescheid. Wird die
Frist nach Satz 3 aus durch den Antragsteller bzw. die Antragstellerin selbst zu vertre-
tenden Grinden versaumt, ist der Antrag abzulehnen.

Belastende Entscheidungen im Anrechnungsverfahren von Studienzeiten, Studien- und
Prifungsleistungen sowie auBerhochschulischen Qualifikationen sind durch den
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Prifungsausschuss unverziglich durch einen schriftlichen Bescheid dem Antragsteller
mitzuteilen und zu begriinden. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.

§ 15
Priifungsleistungen

Als Prifungsleistungen kommen insbesondere die unter § 16 genannten Priifungsarten
in Betracht. Die Zuldssigkeit sowie die Art und Weise der Durchfiihrung von elektroni-
schen Fernprifungen wird in der Ordnung fir die Durchfiihrung von elektronischen Fern-
prifungen an der Hochschule Merseburg (Fernprifungsordnung - FPO) geregelt. Pri-
fungsleistungen werden in der Regel in deutscher Sprache erbracht, kénnen aber nach
Ankindigung des Veranstalters zu Beginn der Veranstaltung auch in einer anderen
Sprache abgenommen werden. Prifungsleistungen missen individuell zuzuordnen sein,
d. h., dass der als Priifungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen aufgrund der
Angaben von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, deutlich ab-
grenzbar und flr sich bewertbar sein und den Anforderungen der zu erbringenden Pri-
fungsleistung entsprechen muss.

Fir den erfolgreichen Abschluss eines Moduls sollten Prifungsleistungen verlangt wer-
den, die sich auf einzelne, mehrere oder alle Lehrveranstaltungen dieses Moduls bezie-
hen. Jedes Modul schlieBt in der Regel mit nur einer Priifungsleistung ab. Eine Modulpri-
fung/Prifungsleistung kann grundsatzlich nur ablegen, wer an der Hochschule Merse-
burg immatrikuliert ist. In der Regel wird eine Prifungsleistung durch den jeweiligen
Lehrenden bzw. die jeweilige Lehrende abgenommen.

Die grundsatzlichen Formen der Priifungsleistung sowie weitere Einzelheiten zum Ver-
fahren werden in den studiengangspezifischen Bestimmungen geregelt.

Bei der Abgabe von schriftlichen Priifungsleistungen hat die Studentin bzw. der Student
schriftlich zu versichern, dass sie ihre bzw. er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit
ihren bzw. seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbststandig,
ohne unzuldssige fremde Hilfe und unter Beachtung der allgemeinen Grundsatze guter
wissenschaftlicher Praxis verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt hat.

Der Einsatz von Kinstlicher Intelligenz (KI) flir die Erbringung einer Prifungsleistung
ist generell zuldssig. Die Zulassigkeit sowie die Art und Weise eines méglichen Einsatzes
von Kinstlicher Intelligenz (KI) als zugelassenes Hilfsmittel wird in den jeweiligen stu-
diengangspezifischen Bestimmungen geregelt. Die Studierenden miissen den Einsatz
dieser Technologie ausdriicklich kenntlich machen und dokumentieren.

Nach MaBgabe der studiengangspezifischen Bestimmungen miissen Noten fiir Priifungs-
leistungen vergeben und bei mehreren benoteten Prifungsleistungen pro Modul zu einer
Modulnote zusammengezogen werden. Die Benotung richtet sich nach § 19.

Die Bewertung der Priifungsleistung bzw. des Moduls ist den Studierenden in der Regel
nach vier Wochen, spatestens jedoch sechs Wochen und im Ausnahmefall des Som-
mersemesters 2020 spatestens 8 Wochen nach der zentral geplanten Prifungsperiode
flr Prifungen, welche auBerhalb der zentralen Prifungsperiode abgelegt werden (Indi-
vidualprifungen), nach Erbringung der Leistung bzw. nach Abschluss des Moduls be-
kannt zu geben. Von dieser Regelung darf nicht zu Lasten der Studierenden abgewichen
werden. Die Zeitraume fir die zentral geplanten Prifungstermine sind in den Amtlichen
Bekanntmachungen der Hochschule bekannt zu geben.

Die Bekanntgabe erfolgt tber das elektronische Priifungs- und Studienverwaltungssys-
tem. Mit dem Tag der Einstellung der Note gilt diese als bekannt gegeben. Die Studie-
renden sind verpflichtet, sich regelmaBig mit Hilfe des von der Hochschule Merseburg
bereitgestellten elektronischen Prifungs- und Studienverwaltungssystems (ber ihren
Leistungsstand sowie liber Anderungen zu den Priifungsverfahren zu informieren. Glei-
ches gilt fir die Bekanntgabe der Prifungstermine.
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Erbringt ein Kandidat bzw. eine Kandidatin eine Prifungsleistung nicht, erteilt das Pri-
fungsamt die Note ,nicht ausreichend". Eine Prifungsleistung gilt auch dann als nicht
erbracht, wenn sie nicht rechtzeitig abgegeben oder der Kandidat bzw. die Kandidatin,
ohne sich fristgemaB von der Prifung abzumelden, gemaB Abs. 10 der Prifung fern-
bleibt.

Macht ein Studierender bzw. eine Studierende glaubhaft, dass er bzw. sie wegen einer
kérperlichen Behinderung oder einer erheblichen kérperlichen, gesundheitlichen oder
vergleichbaren Beeintrachtigung, die langerfristig ist und die auBerhalb der in der Pri-
fung zu ermittelnden Fahigkeiten und Kenntnisse liegt, nicht in der Lage ist, Studien-
und Prifungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder Frist zu
erbringen, kann der Prifungsausschuss auf schriftlichen Antrag und in Absprache mit
dem bzw. der Studierenden und dem Prifer bzw. der Priiferin MaBnahmen festlegen,
durch die gleichwertige Studien- und Prifungsleistungen innerhalb einer verlangerten
Frist oder Bearbeitungszeit oder in anderer Form erbracht werden kdénnen. Vergleich-
bare Beeintrachtigungen liegen unter anderem bei schwangeren oder alleinerziehenden
Studierenden vor.

Der Antrag nach Absatz 7 ist mit dem Nachweis der Behinderung oder Beeintrachtigung
spatestens sechs Wochen vor Beginn der Prifung beim Prifungsausschuss einzu-
reichen.

Studierende melden sich zu den vom Priifungsamt bekanntgegebenen Zeiten in der Re-
gel in den ersten vier Wochen des Semesters fir die Prifungen an. Die Anmeldefrist
endet fir das Sommersemester zum 30.06. und fir das Wintersemester zum 10.01. fir
die zentrale Prifungsphase. Die Anmeldefrist endet flr Prifungen, welche auBerhalb
der zentralen Prifungsperiode abgelegt werden (Individualprifungen), 7 Kalendertage
vor dem Prifungstermin. Mit der Zulassung zur Prifung entsteht zwischen dem Pri-
fungskandidaten bzw. der Priifungskandidatin, der bzw. die damit zum Priifling wird,
und der Hochschule ein Prifungsrechtsverhaltnis. Die Zulassung wird wirksam, sofern
der Student bzw. die Studentin die Anmeldung fir Prifungen, welche in der zentralen
Prifungsperiode durchgefiihrt werden, nicht bis 14 Kalendertage vor dem Prifungster-
min bzw. fir Individualprifungen nicht innerhalb der im Satz 3 genannten Frist Gber das
elektronische Priifungs- und Studienverwaltungssystem, in besonderen Ausnahmefallen
Uber das zustandige Prifungsamt, widerrufen hat. Eine durch Widerruf abgemeldete
Modulleistung bzw. Modulteilleistung gilt als nicht angemeldet.

Kann ein Kandidat bzw. eine Kandidatin aus wichtigem Grund oder Krankheit nach Ver-
streichen der Fristen nach Abs. 9 eine Prifungsleistung nicht erbringen, sind die Griinde
unverziglich im Prifungsamt zur Kenntnis zu geben und glaubhaft zu machen (im Falle
einer Erkrankung grundsatzlich durch Vorlage eines arztlichen Zeugnisses).

Im letzten Studienjahr ist eine Masterarbeit, die Bestandteil eines Moduls ist, vorzuse-
hen. Die Bearbeitungszeit ist mit der MaBgabe festzulegen, dass der Abschluss inner-
halb der Regelstudienzeit und die ordnungsgemaBe Studierbarkeit des Abschluss-
semesters gewadhrleistet sind.

Studierende, die wegen familidrer Verpflichtungen beurlaubt worden sind, kénnen im
Urlaubssemester freiwillig Studien- und Prifungsleistungen erbringen. Studierende, die
aus anderen Griinden beurlaubt worden sind, kénnen auf Antrag an den Prifungsaus-
schuss bis zu zwei Priifungen erbringen. Die Wiederholung von nicht bestandenen Pri-
fungen ist flir beurlaubte Studierende, unabhdngig vom Beurlaubungsgrund, auf
schriftlichen Antrag an den Prifungsausschuss wahrend des Beurlaubungszeitraumes
moglich. Der Antrag ist im Prifungsamt zu stellen. Die Regelungen des § 17 bleiben
davon unberihrt.

In Fallen héherer Gewalt, insbesondere Pandemie, Erdbeben etc., kann der Prifungs-
ausschuss die Formen der Prifungsleistungen sowie die weiteren Einzelheiten zum
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Verfahren abweichend von den Regelungen in den studiengangspezifischen Bestim-
mungen festlegen. Die Anderungen sind in geeigneter Weise, insbesondere auf den
Internetseiten und/oder im Prifungsverwaltungssystem der Hochschule und bis spa-
testens 14 Tage vor dem Priifungstermin bekannt zu geben. Belange von Studierenden
mit Beeintrachtigungen gemaB Abs. 7 sind zu berlicksichtigen.

(14) Das Nahere regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§ 16
Arten von Priifungsleistungen

Folgende Arten von Priifungsleistungen sind méglich:

. Schriftliche Prifung (Klausur) (Absatz 2),

. Mindliche Prifung (Absatz 3),

. Wissenschaftliches Projekt (Absatz 4),

. Seminararbeit/Hausarbeit (Absatz 5),

. Referat (Absatz 6),

. Experimentelle Arbeit (Absatz 7),

. Entwurf (Absatz 8),

. Testat (Absatz 9),

. Klnstlerische Belegarbeiten (Absatz 10)

10. Kiinstlerische und kulturpadagogische Projektarbeiten (Absatz 11)
11. Kolloquium (Absatz 12),

12. Bericht zur Praxisphase (Praktikumsbericht) (Absatz 13),
13. Masterarbeit (Absatz 14).

OCoONOOUTPA, WN K

In einer schriftlichen Prifung (Klausur) sollen die Studierenden nachweisen, dass sie
in begrenzter Zeit mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den gelaufigen
Methoden des Fachgebietes ein Problem erkennen und Wege zu einer Lésung finden
kénnen. Die Bearbeitungszeit einer Klausur betréagt mindestens 60 jedoch nicht mehr
als 240 Minuten. Klausuren kénnen im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice Klau-
sur) erfolgen. Es gelten die Bestimmungen unter § 17. Eine Klausur kann auch elek-
tronisch durchgefihrt werden.

Durch mindliche Prifungen soll der oder die Studierende nachweisen, dass er oder sie
die Zusammenhange des Prifungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in
diese Zusammenhdange einzuordnen vermag. Im Rahmen der mindlichen Priifung kén-
nen auch Aufgaben in angemessenem Umfang zur schriftlichen Behandlung gestellt wer-
den, wenn dadurch der mindliche Charakter der Priifung nicht aufgehoben wird.

Die mundliche Prifung findet vor mehreren Prifenden (Kollegialpriifungen) oder vor ei-
nem oder einer Prifenden und einem oder einer sachkundigen Beisitzenden als Einzel-
oder Gruppenprifung statt, wobei bis zu 3 Studierende eine Gruppe bilden kénnen. Die
Dauer der Prifung betrdgt fiir jeden Studierenden in der Regel mindestens 15 Minuten,
jedoch nicht mehr als 45 Minuten.

Die wesentlichen Gegenstande der Prifung und die Bewertung der Prifungsleistung sind
in einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Priifenden und den Beisitzenden zu un-
terschreiben. Das Ergebnis der Priifung ist dem oder der Studierenden im Anschluss an
die mundliche Prifung bekannt zu geben. Eine mindliche Priifung kann auch elektro-
nisch durchgefiihrt werden.

Durch Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Projekt sollen Studierende nachweisen, dass
sie zur selbststéandigen wissenschaftlichen Arbeit und zur Teamarbeit befahigt sind.
Diese Prifungsleistung kann aus gemischten Anteilen entsprechend der Modulbeschrei-
bung bestehen.

Eine Seminararbeit/Hausarbeit erfordert eine experimentelle, empirische oder theore-
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tische Bearbeitung einer Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet. Die Aufgabe ist so zu
stellen, dass sie innerhalb von vier bis zw6lf Wochen bearbeitet werden kann.

Ein Referat umfasst grundsatzlich eine eigenstandige und vertiefte Auseinandersetzung
mit einem Problem aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbe-
ziehung und Auswertung einschlagiger Literatur sowie die Darstellung und die Vermitt-
lung der Ergebnisse im mindlichen Vortrag sowie in der anschlieBenden Diskussion.

Eine experimentelle Arbeit umfasst insbesondere:

e die theoretische Vorbereitung von Experimenten und/oder einer Software-Imple-
mentierung

e den Aufbau und die Durchflihrung von Experimenten und/oder einer Software-Imple-
mentierung

e die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchsablaufs und der Ergeb-
nisse der Experimente sowie deren kritische Wiirdigung

e in geeigneten Fallen die mindliche Darstellung der Ergebnisse in Form eines Vortra-
ges mit Diskussion.

Ein Entwurf umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fachertibergreifenden
Aufgabenstellung in konzeptioneller und konstruktiver Hinsicht unter besonderer Be-
riicksichtigung planerischer Aspekte sowie die Darstellung und Erlduterung der erarbei-
teten Lésungen in einer flr die berufliche Tatigkeit tGblichen Weise.

Testate Uberprifen in sich abgeschlossene, kurzzyklische Kompetenzbereiche. Sie kén-
nen in Form der Prifungsarten nach Absatz 1, Anstrich 1 - 7 durchgefiihrt werden. Art
und Umfang ist durch die Prifenden Uber die Modulbeschreibung beziehungsweise bis
zur vierten Woche nach Lehrveranstaltungsbeginn bekanntzugeben.

Klinstlerische Belegarbeiten sind alle kiinstlerischen Leistungen in den kiinstlerischen
Lehrgebieten und Bereichen bildenden Kunst und Ausstellungsmedien, Fotografie, Musik
und auditive Medien, szenische Kiinste, audiovisuelle Medien sowie alle Formen analoger
und digitaler kiinstlerischer Werke.

Kinstlerische und kulturpadagogische Projektarbeiten umfassen ein selbststandig ge-
plantes und durchgefliihrtes Kiinstlerisches und/oder kulturpadagogisches Projekt, zu
dem ein umfassende Konzeption erstellt wird und die in kinstlerischer Form prasentiert
wird (in den Lehrgebieten: s. Abs. 10)

Im Kolloquium steht die Darstellung und Verteidigung von in der Projektarbeit oder der
Masterarbeit erlangtem Wissen im Vordergrund. Der Charakter eines Kolloquiums be-
steht in der theoretischen und praktischen Reflexion eines Themas auf hohem professi-
onellem Niveau auf der Basis vorliegender Ausarbeitungen.

Bericht zur Praxisphase: Uber die Praxisphase ist von dem oder der Studierenden ein
Praktikumsbericht anzufertigen. In diesem Bericht hat der oder die Studierende Gele-
genheit, die zur Ldsung der gegebenen Problemstellung herausgearbeitete Herange-
hensweise sowie zum Einsatz gekommene Methoden darzustellen und Uber die erzielte
Lésung zu informieren.

Die Masterarbeit ist eine selbststdndige wissenschaftliche Arbeit, die in schriftlicher Form
einzureichen und mindlich zu verteidigen ist (Kolloquium). Dabei soll der oder die Stu-
dierende zeigen, dass er oder sie innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstel-
lung aus dem Fachgebiet selbststandig mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten
kann. Ndheres hierzu regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen des jeweiligen
Studienganges.
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§17
Priifungsleistungen im Antwort-Wahl-Verfahren

Schriftliche Prifungsleistungen kénnen in Form des Antwort-Wahl-Verfahrens (z. B.
Multiple-Choice-Verfahren) erfolgen. Das Antwort-Wahl-Verfahren kann auch in elek-
tronischer (computerunterstitzter) Form durchgefiihrt werden.

Prifungsaufgaben in der Form des Antwort-Wahl-Verfahrens sind von zwei Prifungs-
berechtigten zu stellen. Die Prifungsfragen und die méglichen Antworten (die richtigen
und falschen Antworten, Prifungsaufgaben) inkl. der Punktevergabe werden von min-
destens zwei Priifern bzw. Priferinnen erarbeitet und schriftlich festgelegt. Auf dem
Antwortbogen ist die Punktzahl anzugeben, die bei richtiger Lésung der Frage erreicht
werden kann, es sei denn, alle Fragen werden mit derselben Punktzahl bewertet. Die
Prifer bzw. Priferinnen sind fur die ordnungsgemaBe Durchfliihrung der Prifung sowie
die Auswertung der Antwortbdgen verantwortlich.

Eine Prifungsleistung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ist bestanden, wenn der Pri-
fungskandidat bzw. die Prifungskandidatin mindestens 50 Prozent der mdglichen
Punktzahl erreicht hat (absolute Bestehensgrenze) oder wenn die vom Priifling erreichte
Punktzahl um nicht mehr als 22 Prozent die durchschnittlichen Priifungsleistungen der
Priflinge des jeweiligen Prifungstermins unterschreitet (relative Bestehens-
grenze/Gleitklausel). Die Referenzgruppe bilden die zu prifenden Personen, die an der
Prifung teilnehmen. Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu berilcksichtigen,
wenn sie unterhalb der absoluten Bestehensgrenze liegt.

Kommt die Gleitklausel zur Anwendung, so mussen flr das Bestehen der Prifung min-
destens 40 Prozent der mdéglichen Punktzahl erreicht worden sein. Die studiengangspe-
zifischen Bestimmungen kdnnen einen anderen Wert fir die absolute Bestehensgrenze
festlegen.

Hat der Prifungskandidat bzw. die Priifungskandidatin die flir das Bestehen der Priifung
nach Abs. 3 erforderliche Mindestzahl der méglichen Punkte erreicht, so sind die Leis-
tungen der Multiple-Choice-Priifung gemaB § 19 Abs. 2 zu bewerten. Im Fall der Gleit-
klausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwischen absoluter und rela-
tiver Bestehensgrenze verschoben.

Ergibt sich nach Durchfliihrung der Priifung, dass einzelne Prifungsfragen oder Antwort-
maoglichkeiten fehlerhaft sind, gelten die betreffenden Prifungsaufgaben als nicht ge-
stellt; die insgesamt erreichbare Punktzahl vermindert sich entsprechend; bei der Fest-
stellung der Priifergebnisse ist die verminderte Gesamtpunktzahl zugrunde zu legen.
Die verminderte Aufgabenzahl/Gesamtpunktzahl darf sich nicht zum Nachteil einer zu
prifenden Person auswirken.

Schriftliche Prifungsleistungen kénnen auch nur zu einem Teil aus Fragen nach dem
Antwort-Wahl-Verfahren bestehen. In diesem Fall gelten die Absatze 1 bis 5 entspre-
chend. Die Note des Prifungsteils, der nach dem Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringen
ist, flieBt entsprechend dem Verhdltnis zwischen der in diesem Prifungsteil zu erwer-
benden Punktzahl und der in der Prifungsleistung zu erwerbenden Gesamtpunktzahl in
die Gesamtnote der Priifungsleistung ein.
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(1)

(2)

(3)

(4)

§ 18
Wiederholung von Priifungsleistungen

Nicht bestandene Prifungsleistungen kénnen hdchstens zweimal wiederholt werden.
Durch die studiengangspezifischen Bestimmungen kann die Anzahl der méglichen zwei-
ten Wiederholungsprifungen eingeschrankt werden. Die Wiederholung einer bestande-
nen Prifungsleistung ist nicht zuldssig, es sei denn, diese Méglichkeit wird durch die
Freiversuchsregelung in den studiengangspezifischen Regelungen vorgesehen.

Spatestens im zweiten Semester nach dem Semester, in dem die nicht bestandene Pri-
fungsleistung normalerweise abgeschlossen worden ware, muss die Wiederholungspru-
fung abgeschlossen sein.

In demselben Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes erfolglos unternommene Versuche, eine Prifungsleistung abzulegen, wer-
den auf die Wiederholungsmdglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet.

Nach- und erste Wiederholungspriifungen sind in jedem Semester anzubieten. In be-
grindeten Ausnahmefallen kann hiervon unter Beachtung von Absatz 2 abgewichen
werden. Termine flr nicht zentral geplante Prifungen sind mindestens drei Wochen
vorher an das Prifungsamt zu melden und zu veréffentlichen. Studierende haben selbst
flir eine fristgerechte Anmeldung zu Nach- und Wiederholungspriifungen beim Pri-
fungsamt Sorge zu tragen. Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprifung muss
von dem bzw. der Studierenden innerhalb von sechs Monaten nach der nicht bestande-
nen ersten Wiederholungsprifung beim Prifungsausschuss beantragt werden. Die
zweite Wiederholungsprifung ist in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bean-
tragung zu bescheiden und abzulegen. Der bzw. die Studierende hat die Pflicht, sich mit
dem Prifer bzw. der Priferin Gber einen Prifungstermin zu verstandigen.

Flr Studiengange, in denen die studiengangspezifischen Bestimmungen keine Begren-
zungen der Anzahl der 2. Wiederholungspriifungen in den einzelnen Studienabschnitten
vorsehen, erfolgt kein gesondertes Genehmigungsverfahren Uber den Prifungsaus-
schuss gemaB der Satze 4 bis 6. In den Féllen, in denen es kein gesondertes Antrags-
verfahren flr die 2. Wiederholungsprifung gibt, gelten die Fristen nach Abs. 2.

§19
Freiversuche

In geeigneten Studiengdngen bestimmen die studiengangspezifischen Bestimmungen die Vo-
raussetzungen, unter denen innerhalb der Regelstudienzeit abgelegte Priifungsleistungen als
Freiversuche gelten.

8§ 20

Bewertung der Priifungsleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote

(1)

Eine Prifungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens ,ausreichend™ bewertet
wurde. Bei unterschiedlicher Bewertung berechnet sich die Note aus dem arithmeti-
schen Mittelwert. Dabei werden alle Dezimalstellen auBer der ersten ohne Rundung ge-
strichen.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Fir die Bewertung von Prifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

Prozente x Note Beschreibung

95 < x <100 1,0 = sehr gut Eine hervorragende Leistung

90 < x <95 1,3 = sehr gut minus

85 <x <90 1,7 = gut plus

80 <x <85 2,0 = gut Eine Leistung, die erheblich Uber den
durchschnittlichen Anforderungen
liegt.

75 <x <80 2,3 = gut minus

70<x <75 2,7 = befriedigend plus

65<x<70 3,0 = befriedigend Eine Leistung, die den durchschnittlichen
Anforderungen entspricht.

60 < x <65 3,3 = befriedigend minus

55 <x <60 3,7 = ausreichend plus

50 < x <55 4,0 = ausreichend Eine Leistung, die trotz ihrer Mangel
noch den Anforderungen gendigt.

X < 50 5,0 = nicht ausreichend Eine Leistung, die wegen erheblicher

Méangel den Anforderungen nicht mehr
genugt.

Fir die Bewertung von Prifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1
2

sehr gut = eine hervorragende Leistung;

gut = eine Leistung, die erheblich Gber den durchschnittlichen Anforderungen

liegt;

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen
entspricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen
genugt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr gentgt.

Durch Absenken oder Erhohen der einzelnen Noten um 0,3 kénnen zur differenzierten
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.

Ein Modul wird in der Regel mit einer Prifungsleistung abgeschlossen, diese ist entspre-
chend Absatz 1 zu benoten; die Note ist dann zugleich die Modulnote. Anderenfalls
errechnet sich die Modulnote als gewichtetes arithmetisches Mittel (nach MaBgabe der
Modulbeschreibung) aus den Noten (Zahlenwert) der dem jeweiligen Modul zugeordne-
ten Prifungsleistungen. Dabei werden alle Dezimalstellen auBer der ersten ohne Run-
dung gestrichen. Jede Prifungsleistung muss bestanden sein. Wurde eine Prifungsleis-
tung nicht bestanden, muss nur diese Prifungsleistung wiederholt werden. Die Noten
der anderen Prifungsleistungen bleiben unberihrt. Die Credits der zum Modul gehéren-
den Prifungsleistungen sind in der Modulbeschreibung festgelegt.

Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt:

bis einschlieBlich 1,5 = sehr gut,
von 1,6 bis 2,5 = gut,

von 2,6 bis 3,5 = befriedigend,
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend.

Fir jeden Masterstudiengang ist eine Gesamtnote zu errechnen. Die Note der Master-
prufung (Masterarbeit einschlieBlich Kolloquium) ist in die Berechnung der Gesamtnote
mit einzubeziehen. Welche Modulnoten in die Gesamtnote mit einflieBen, wird in den
jeweiligen studiengangspezifischen Bestimmungen festgelegt. Dariber hinaus miissen
die Noten von Modulen im Umfang von mindestens der Halfte der gesamten CP dieses
Studienprogrammes in die Gesamtnote mit einflieBen. Der Arbeitsaufwand flr die ein-
zelnen Module ist bei der Berechnung der Gesamtnote des Studienprogramms zu be-
ricksichtigen. Der Anteil einer Modulnote an der Gesamtnote errechnet sich folglich aus
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dem Anteil der CP dieses Moduls an der Gesamtsumme aller CP, die in die Gesamtnote
mit einflieBen. Das Ndhere regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen.

Zusatzlich zur Gesamtnote gemalB Abs. 4, wird eine relative Note ausgewiesen. Diese
gibt die Position der individuellen Abschlussnote des bzw. der Studierenden innerhalb
des Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbarkeit von
Prifungsleistungen im internationalen Kontext zu erhdéhen. Die relative Note wird in
Anlehnung an den im ECTS Unsers' Guide vorgeschlagenen ,Grading table™ ausgewie-
sen und bildet die Notenverteilung innerhalb des Studiengangs ab. Die ECTS-Einstu-
fungstabelle (,,Grading table™) bezieht sich auf wenigstens zwei und maximal finf Jahre
der Referenzgruppe, welche aus den Absolventen des absolvierten Studiengangs zu bil-
den sind; Referenzgruppe und Bezugszeitraum sind jeweils anzugeben. Die Referenz-
gruppe muss mindestens 30 Absolventen umfassen. Der Ausweis des Grading table
erfolgt Uber das Diploma Supplement.

§ 21
Abschluss des Studiums

Das Masterstudium hat erfolgreich abgeschlossen, wer an allen nach MaBgabe der stu-
diengangspezifischen Bestimmungen flr den Studiengang erforderlichen Modulen er-
folgreich teilgenommen und die entsprechende Anzahl an Credits erworben hat.

Die Masterarbeit einschlieBlich des Kolloquiums (Masterpriifung) sollen bis zum Ende
der Regelstudienzeit vollstandig abgelegt sein. Uberschreitet ein Student bzw. eine Stu-
dentin aus Griinden, die er bzw. sie zu vertreten hat, die Frist nach Satz 1 um mehr als
drei Semester, gilt die Masterpriifung als abgelegt und (erstmalig) nicht bestanden. Die
Zulassung zur Masterarbeit erfolgt auf Antrag. Die Zulassung zum Kolloquium muss
versagt werden, wenn neben dem Kolloquium weitere Leistungen, die flr einen erfolg-
reichen Abschluss des gewahlten Studienganges gemaB der studien-gangspezifischen
Bestimmungen notwendig sind, noch ausstehen.

Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit missen dem Prifungszweck und der
Bearbeitungszeit entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung missen
mit der Ausgabe des Themas feststehen.

Die Masterarbeit ist fristgerecht im Studierenden-Service-Point regelmdBig in mindes-
tens zwei Exemplaren (maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) abzuliefern, so-
fern dies nicht nach der Form der Abschlussarbeit ausgeschlossen ist oder durch den
zustandigen Prifungsausschuss abweichende Regelungen zur Abgabe beschlossen und
bekanntgegeben sind. Der Zeitpunkt der Abgabe ist im Studierenden-Service-Point ak-
tenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch ein Postbeférderungsunterneh-
men ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei diesem maBgeblich. Wird die Masterarbeit
nicht fristgemaB vorgelegt, gilt sie gemaB § 15 Abs. 6 als mit ,,nicht ausreichend" (5,0)
bewertet. Bei Abgabe der Arbeit hat der Studierende bzw. die Studierende zu versichern,
dass er bzw. sie die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen bzw. ihren entsprechend
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstdndig angefertigt und keine anderen als die
angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat
(Selbstandigkeitserklarung).

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Kolloquiums ist eine digitale Fassung als PDF-Datei,
grundsétzlich auf CD, in der Hochschulbibliothek mit entsprechendem Ubergabeprotokoll
einzureichen. Weitere Einzelheiten zum Verfahren der digitalen Archivierung der Mas-
terarbeit kdnnen in der Richtlinie zum Hochschularchiv der Hochschule Merseburg gere-
gelt werden.

Hat ein Kandidat bzw. eine Kandidatin das Masterstudium nicht erfolgreich abgeschlos-
sen, wird ihm bzw. ihr auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise
und der Exmatrikulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die
die erbrachten Leistungen und ggf. die Noten sowie die zum erfolgreichen Abschluss

18



(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

des Masterstudiums noch fehlenden Leistungen enthélt und erkennen lasst, dass das
Masterstudium nicht erfolgreich abgeschlossen ist.

§ 22
Masterzeugnis und Masterurkunde

Hat der Kandidat bzw. die Kandidatin das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen,
erhalt er bzw. sie Uber die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen:

a) die Note der Masterarbeit,

b) das Thema der Masterarbeit,

c) die einzelnen Modulnoten,

d) die Note der Masterprifung insgesamt.

Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Priifungsleistung erbracht
worden ist.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten bzw. der Kandidatin eine Masterur-
kunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des
akademischen Grades gemaf3 § 4 beurkundet.

Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefiigt.

Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden vom Dekan bzw. von der Dekanin
unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen.

§ 23
Diploma Supplement

Mit dem Zeugnis Uber den Abschluss des Masterstudiums wird dem Absolventen bzw.
der Absolventin ein Diploma Supplement ausgehdndigt.

Das Diploma Supplement ist eine englischsprachige Zeugniserganzung. Es beschreibt
die absolvierten Studieninhalte, den Studienverlauf und die mit dem Abschluss erwor-
benen akademischen und beruflichen Qualifikationen.

8§ 24
Einsicht in die Studienakten

Dem Kandidaten bzw. der Kandidatin wird auf Antrag innerhalb eines Jahres nach Abschluss
jeder Prifungsleistung Einsicht in seine bzw. ihre Arbeiten, die Bemerkungen der Lehrenden,
die die Prifungsleistung abgenommen haben, und in die entsprechenden Protokolle gewahrt.
Das Nahere regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen.

(1)

8§ 25
Tauschung, OrdnungsverstoB3

Versuchen Kandidaten, das Ergebnis einer Prifungsleistung durch Tauschung, zum Bei-
spiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, kann - je nach Schwere
des Tauschungsversuchs - die betreffende Modulleistung mit Punktabzug oder als nicht
erbracht und als mit ,nicht ausreichend™ (5,0) bewertet werden. Im Fall eines wieder-
holten oder besonders schwerwiegenden Tauschungsversuches kann der bzw. die Vor-
sitzende des Prifungsausschusses nach bestandskraftiger Feststellung der Tauschungs-
handlung die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens zur Exmatrikulation nach § 30
Abs. 3, 4 HSG LSA anregen.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Wer die Abnahme der Prifungsleistung stért, kann von den jeweiligen Lehrenden oder
Aufsichtfihrenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung
der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall kann die betreffende Pri-
fungsleistung mit Punktabzug oder als mit nicht erbracht und mit ,nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet werden. Die Grinde fliir den Ausschluss sind aktenkundig zu
machen. Die Gestattung der Ubernahme der eigenen Leistung durch einen anderen
Prifungsteilnehmer (z. B. aktives ,,Abschreibenlassen™) stellt eine unzuldssige Hilfe dar
und ist ein ordnungswidriges Verhalten; Satz 1 findet entsprechend Anwendung.

Eine Tauschung Uber die eigenstandig erbrachte Leistung kann bei wissenschaftlichen
Arbeiten wie z. B. bei Haus-, Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeiten vorliegen, wenn
die verwertete Literatur nicht oder nicht ausreichend angegeben wird. Werden fremde
Texte Ubernommen, ohne dass diese als Zitat gekennzeichnet werden, kann dies ein
Plagiat darstellen. Plagiate widersprechen guten wissenschaftlichen Standards und gel-
ten deshalb als schwerwiegender VerstoBB3 gegen die wissenschaftlichen Grundregeln.
Um Tduschungsversuche durch Plagiate zu vermeiden oder aufzudecken, kann die
Hochschule Plagiatspriifsoftware zur Prifung einsetzen. Die Priifung erfolgt beim Soft-
wareanbieter anonymisiert, Studierende lbertragen der Hochschule ein einfaches Nut-
zungsrecht an der eingereichten Prifungsleistung flir die Priifung mit der Plagiats-
prufsoftware. Ist eine Priifungsarbeit mit einem Sperrvermerk versehen, ist dies dem
Prifer oder der Priferin mit Einreichung der Arbeit anzuzeigen.

Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen unverziglich schriftlich mitzuteilen
und zu begriinden. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben."

8§ 26
Ungiiltigkeit von Priifungsleistungen

Hat der Kandidat bzw. die Kandidatin bei einer Prifungsleistung getauscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Pri-
fungsausschuss nachtraglich das Ergebnis und ggf. die Noten fiir diejenigen Prifungs-
leistungen, bei deren Erbringen der Kandidat bzw. die Kandidatin getauscht hat, ent-
sprechend berichtigen und die Priifungsleistung ganz oder teilweise flir nicht bestanden
erklaren.

Waren die Voraussetzungen flr die Zulassung zu einem Modul, in dessen Rahmen eine
Prifungsleistung erbracht wurde, nicht erfiillt, ohne dass der Kandidat bzw. die Kandi-
datin hierliber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bekanntgabe der
Note der Prifungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Pri-
fungsleistung geheilt.

Hat der Kandidat bzw. die Kandidatin die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, ent-
scheidet der Prifungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
flr das Land Sachsen-Anhalt Gber die Rechtsfolgen.

Dem Kandidaten bzw. der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues erteilt. Eine Entscheidung

nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fiinf Jahren ab dem Datum
des Prifungszeugnisses ausgeschlossen.
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§ 27
Aberkennung des Mastergrades

Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachtraglich herausstellt, dass
er durch Tauschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen fir die Verleihung

irrtimlich als gegeben angesehen worden sind. § 22 gilt entsprechend. Zustandig fir die
Entscheidung ist der Prifungsausschuss.

§ 28
Inkrafttreten und Veroffentlichung

Diese Prifungs- und Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veréffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Hochschule Merseburg in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Merseburg vom
26.09.2024 und der Genehmigung des Rektors der Hochschule Merseburg vom 27.09.2024.

Merseburg, den 27.09.2024
b 6

Prof. Dr. Markus Krabbes
Der Rektor
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Anlage 1

zur Rahmenstudien- und -priifungsordnung fiir den Masterstudiengang
~Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft" (MAMKW) am Fachbereich Sozi-
ale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg

hier: studiengangspezifische Bestimmungen fiir das Masterstudium im Studi-
engang ,,Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft" (MAMKW) am Fachbe-
reich Soziale Arbeit.Medien.Kultur

Geltungsbereich

Diese Anlage zur Rahmenstudien- und -prifungsordnung fir das Masterstudium an der
Hochschule Merseburg (RPOM) gilt fiir das Masterstudium ,Angewandte Medien- und
Kulturwissenschaft® am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur.

8§ 1 Mastergrad

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums im Studiengang ,Angewandte Medien- und
Kulturwissenschaft" wird der akademische Grad ,Master of Arts™ (M.A.) verliehen.

8§ 2 Zulassung
Naheres regelt die Zulassungsordnung.
8§ 3 Studienbeginn
Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.
8§ 4 Regelstudienzeit, Module und Leistungspunktesystem

(1) Die Regelstudienzeit betragt 4 Semester. Fir einen erfolgreichen Abschluss sind 120
Creditpunkte zu erwerben.

(2) Das Modulhandbuch regelt die von den Studierenden zu erbringenden Leistungen,
insbesondere den Studienverlauf und die Studieninhalte sowie die einzelnen Pri-
fungsformen.

8 5 Priifungsausschuss

Dem Prifungsausschuss gehoéren finf Mitglieder an, und zwar drei Vertreter aus der
Gruppe der Professoren, ein hauptamtlich oder hauptberuflich in der Lehre tatiger Vertreter
der Gruppe der kinstlerischen oder wissenschaftlichen Mitarbeiter und ein Student. Ist
kein wissenschaftlicher oder kiinstlerischer Mitarbeiter vorhanden, fallt dieser Sitz den Pro-
fessoren zu. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die weiteren Mitglieder
des Prifungsausschusses sowie deren standige Vertreter werden vom Fachbereichsrat ge-
wahlt.

§ 6 Priifungsleistungen

(1) In den Modulbeschreibungen ist festgelegt, ob eine schriftliche oder miundliche
Prifungsleistung benotet oder mit ,bestanden™ bzw. ,nicht bestanden™ bewertet wird.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Studien- und Prifungsleistungen sind in den Lehrveranstaltungen zum festgesetzten
Termin zu erbringen. Hausarbeiten (auch Referatsverschriftlichungen) sind spatestens
bis zum Ende des betreffenden Semesters (also 31.03. bzw. 30.09.) zu erbringen.
Ausnahmen sind die Module des 4. Semesters.

8§ 6 Abs. 13 Priifungsleistungen

Die Masterarbeit wird von zwei Priifern begutachtet. Beide Prifer sind vom Prifungs-
ausschussvorsitzenden vor der Ausgabe der Themenstellung zu bestatigen. Der
Zeitpunkt der Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen.

Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit betrdgt von der Zeit der Ausgabe des
Themas bis zur Abgabe insgesamt 12 Wochen.

Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier
Wochen der Bearbeitungszeit zurlickgegeben werden.

Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer 90 Creditpunkte erreicht hat. Der Antrag auf
Zulassung ist schriftlich beim Prifungsamt vor der Ausgabe des Themas der Master-
arbeit zu stellen. Dem Antrag ist ein Vorschlag fir das Thema der Masterarbeit sowie
fur Erst- und Zweitprifer anzufltigen.

Mit der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden schriftlich zu versichern, dass
sie die Arbeit selbstandig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel benutzt haben.

Die Masterarbeit ist in zwei Exemplaren fristgemaB beim Prifungsamt abzuliefern, der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Flr die Fristberechnung gelten die §§
187 bis 193 des Birgerlichen Gesetzbuches entsprechend. Bei nicht fristgerechter
Abgabe der Arbeit ist vom Leiter des Prifungsamtes festzustellen, dass die Master-
prifung wegen Fristversdaumnis als ,nicht ausreichend" bewertet gilt. Er hat dies
mit Rechtsmittelbelehrung nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz mitzuteilen.

Die Masterarbeit wird nach Bekanntgabe der Note in einem Kolloquium von dem
Studierenden prasentiert. Die Mindestdauer des Kolloquiums betragt 45 Minuten. Die
Inhalte des Kolloquiums sind in einem kurzen Protokoll festzuhalten. Die Beur-
teilung des Kolloquiums ist dem Studierenden im Anschluss daran bekannt zu geben
und zu begriinden.

Fiar die Bildung der Gesamtnote der Abschlussprifung gilt folgende Gewichtung:
Note Masterarbeit (schriftlicher Teil) 0,67; Note Kolloquium 0,33.

Wird das Kolloquium mit ,nicht ausreichend" bewertet, ist eine einmalige Wieder-
holung des Kolloquiums méglich. Fir die Wiederholung des Kolloquiums ist in der
Regel eine Frist von einem Monat einzuhalten. Wird das Kolloquium auch bei der
Wieder-holungsprifung nicht bestanden, gilt die gesamte Abschlusspriifung (Master-
arbeit mit Kolloquium) als nicht bestanden.

8§ 7 Wiederholung von Priifungsleistungen

Die Wiederholung von Prifungsleistungen ist, mit Ausnahme der Abschlussprifung (Master-
arbeit mit Kolloquium), bis zu zweimal mdglich. Die Wiederholung einer bestandenen
Einzelleistung ist nicht zuldssig. Die Masterarbeit ist nur einmal wiederholbar.
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(1)

(2)

(3)

§ 8 Inkrafttreten

Diese Ordnung findet Anwendung bei allen Studierenden, die ab dem Wintersemester
2025/26 ihr Studium in diesem Studienprogramm im 1. Fachsemester aufnehmen.
Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung bereits im Stu-
dium befinden, kénnen auf Antrag an den Prifungsausschuss die Wirksamkeit dieser
Ordnung fir sich beantragen. Es gelten die Bestimmungen des § 6 der Rahmenstu-
dien- und -prifungsordnung fiir Masterstudiengange an der Hochschule Merseburg in
der jeweils glltigen Fassung entsprechend.

Diese studiengangspezifischen Bestimmungen fir das Masterstudium im Studiengang
~Angewandte Kultur- und Medienwissenschaft® am Fachbereich Soziale Arbeit.Me-
dien.Kultur tritt zum Wintersemester 2025/26 in Kraft und wird in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Hochschule Merseburg veréffentlicht.

Diese Ordnung wurde ausgefertigt aufgrund der Beschliisse des Fachbereichsrates des
Fachbereiches Soziale Arbeit.Medien.Kultur vom 20.02.2025, der Stellungnahme des
Senates der Hochschule Merseburg vom 26.06.2025 sowie der Genehmigung des Rek-
tors vom 26.09.2025.

Merseburg, den 26. September 2025

b 60

Prof. Dr. Markus Krabbes
Der Rektor
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Anlage 2
zur Rahmenstudien- und -priifungsordnung fiir den Masterstudiengang

~Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft™ am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg

hier: Studienplan und Moduliibersicht fiir den Masterstudiengang

~Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft™ am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur

ECTS Anz. Priif. Teilnahme- Priifungs- . Anteil Ab-
Sem. | Modul SWS Punkte Benotet voraussetzung vorleistung Modulleistung schluss Note
PFLICHTMODULE 36 45 9
Einfllhrungsmodul 4 5 1 - - Essay 5/120
1. Medien- und Kulturtheorie 4 5 1 - - HausarI?elt oder 5/120
mdl. Prifung
Kulturelle Bildung 4 5 1 - - Referat 5/120
Kulturmanagement | 4 5 1 - - Hausarbeit oder 5/120
Klausur
2. Methoden | (Datenerhebung) 4 5 1 - - Hausarbeit 5/120
Asthetik 4 5 1 - - Portfolio und 5/120
Prasentation
Kulturmanagement Il 4 5 1 - - Hausarbeit 5/120
3. Methoden Il (Datenauswertung) 4 5 1 - - Hausarbeit 5/120
Diversitat 4 5 1 - - Referat 5/120
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WAHLPFLICHTMODULE 24 30

Kultur- und Mediengeschichte 2 5 Referat oder Haus- 5/120
arbeit

Kulturpolitik/ politische Bildung 2 5 Referat oder Haus- 5/120
arbeit

Medienkompetenz 2 5 Referat und Hausar- 5/120
beit

Kuratorische Praxis 2 5 Refe.rat oder Haus- 5/120
arbeit

Ethnographie 2 5 Referat 5/120

L Konzept und

Medienbildung 2 5 Reflexion 5/120

Gesellschafts- und Kulturkritik 2 5 Referat oder Haus- 5/120
arbeit

Kultur- und Medienphilosophie 2 5 Referat 5/120

Kulturforschung 2 5 Hausarbeit 5/120
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Verteidigung

PROJEKTWERKSTATT 12 15
Kinstlerische Projektwerkstatt 12 15 Pr?duktlo.n/ 15/120
Prasentation
1.-3. Produkti
Wissenschaftliche Projektwerkstatt 12 15 r? ! tlo.n/ 15/120
Prasentation
MASTER 30
4. "y e
Masterarbeit inkl. Kolloquium 30 asterarbeit/ 30/120
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4. Anderung
zur Ordnung der studiengangspezifischen Bestimmungen
fiir das Masterstudium im Studiengang ,,Angewandte Medien-
und Kulturwissenschaft™
am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur
an der Hochschule Merseburg
vom 26.09.2025

Auf Grundlage der §§ 13 Abs. 1 in Verbindung mit 67a Abs. 2 Ziffer 3 Buchstabe a und
77 Abs. 2 Satz 5 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA)
vom 01. Juli 2021 (GVBI. LSA 2021, 368,369) in Verbindung mit der Rahmenstudien-
und -prifungsordnung fir das Masterstudium an der Hochschule vom 07. April 2010
(Amtliche Bekanntmachung der Hochschule Merseburg Nr. 06/2010) in der derzeit gul-
tigen Fassung hat die Hochschule Merseburg folgende 4. Ordnung zur Anderung der
studiengangspezifischen Bestimmungen fir das Masterstudium ,,Angewandte Medien-
und Kulturwissenschaft" beschlossen:

Artikel 1

Die studiengangspezifischen Bestimmungen flr das Masterstudium ,Angewandte Me-
dien- und Kulturwissenschaft" an der Hochschule Merseburg vom 28. September 2011
(Amtliche Bekanntmachung der Hochschule Merseburg Nr. 16/201), zuletzt geandert
durch die Ordnung vom 05. Juni 2023 (Amtliche Bekanntmachung der Hochschule Mer-
seburg Nr. 13/2023), wird wie folgt gedndert:

Die Anlage ,Moduliibersicht" wird gedndert und erhélt die in Anlage 1 zur 4. Anderung

zur Ordnung der studiengangspezifischen Bestimmungen fiir das Masterstudium im Stu-
diengang ,Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft" (MAMKW) am Fachbereich So-
ziale Arbeit.Medien.Kultur (SMK) ausgewiesenen Fassung.

Artikel 2

Diese Ordnung findet Anwendung bei allen Studierenden, die ab dem Wintersemester
2025/26 ihr Studium in diesem Studienprogramm aufnehmen. Studierende, die sich
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung bereits im Studium befinden, kdnnen
auf Antrag an den Priifungsausschuss die Wirksamkeit dieser Ordnung fir sich beantra-
gen.

Es gelten die Bestimmungen des § 6 der Rahmenstudien- und -prifungsordnung fir

Masterstudiengédnge an der Hochschule Merseburg in der jeweils glltigen Fassung ent-
sprechend.
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Artikel 3
Diese Ordnung wurde vom Fachbereichsrat des Fachbereiches am 20.02.2025 beschlos-
sen. Der Senat der Hochschule Merseburg hat hierzu am 26.06.2025 Stellung genom-
men.

Diese Ordnung tritt zum Wintersemester 2025/26 in Kraft und wird in den Amtlichen
Bekanntmachungen der Hochschule Merseburg veroéffentlicht.

Merseburg, den 26.09.2025

Prof. Dr. Markus Krabbes
Rektor
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Anlage 1: Moduliibersicht fiir den Masterstudiengang ,,Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft"
am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg

Sem. | Modul SWS ECTS Anz. Priif. Teilnahme- Priifungs- Modulleistung Anteil Ab-
Punkte Benotet voraussetzung vorleistung schluss Note
PFLICHTMODULE 36 45 9
Einfllhrungsmodul 4 5 1 - - Essay 5/120
. . Hausarbeit oder
1. Medien- und Kulturtheorie 4 5 1 - - . 5/120
mdl. Prifung
Kulturelle Bildung 4 5 1 - - Referat 5/120
Hausarbeit oder
Kulturmanagement | 4 5 1 - - 5/120
Klausur
2. Methoden | (Datenerhebung) 4 5 1 - - Hausarbeit 5/120
. Portfolio und
Asthetik 4 5 1 - - . . 5/120
Prasentation
Kulturmanagement Il 4 5 1 - - Hausarbeit 5/120
3. Methoden Il (Datenauswertung) 4 5 1 - - Hausarbeit 5/120
Diversitat 4 5 1 - - Referat 5/120
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WAHLPFLICHTMODULE 24 30
Referat oder Haus-
Kultur- und Mediengeschichte 2 5 . 5/120
arbeit
- - . Referat oder Haus-
Kulturpolitik/ politische Bildung 2 5 . 5/120
arbeit
] Referat und Hausar-
Medienkompetenz 2 5 ) 5/120
beit
. . Referat oder Haus-
Kuratorische Praxis 2 5 . 5/120
arbeit
Ethnographie 2 5 Referat 5/120
Konzept und
Medienbildung 2 5 P 5/120
Reflexion
. Referat oder Haus-
Gesellschafts- und Kulturkritik 2 5 . 5/120
arbeit
Kultur- und Medienphilosophie 2 5 Referat 5/120
Kulturforschung 2 5 Hausarbeit 5/120

31




Verteidigung

PROJEKTWERKSTATT 12 15
Kiinstlerische Projektwerkstatt 12 15 Produktion/ 15/120
1.3 Prasentation
. . . Produktion/
Wissenschaftliche Projektwerkstatt 12 15 . . 15/120
Prasentation
MASTER 30
4. :
o ) Masterarbeit/
Masterarbeit inkl. Kolloquium 30 30/120

32




	Hochschule Merseburg
	zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für den Masterstudiengang
	§ 1 Mastergrad
	§ 2 Zulassung
	§ 3 Studienbeginn
	§ 4 Regelstudienzeit, Module und Leistungspunktesystem
	§ 5 Prüfungsausschuss
	§ 6 Prüfungsleistungen
	§ 6 Abs. 13 Prüfungsleistungen
	§ 7 Wiederholung von Prüfungsleistungen
	§ 8 Inkrafttreten


